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Text 

I. ABSCHNITT 

WALD, ALLGEMEINES 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Wald im Sinne dieses Bundesgesetzes sind mit Holzgewächsen der im Anhang angeführten 
Arten (forstlicher Bewuchs) bestockte Grundflächen, soweit die Bestockung mindestens eine Fläche von 
1 000 m2 und eine durchschnittliche Breite von 10 m erreicht. 

(2) Wald im Sinne des Abs. 1 sind auch Grundflächen, deren forstlicher Bewuchs infolge Nutzung 
oder aus sonstigem Anlaß vorübergehend vermindert oder beseitigt ist. 

(3) Unbeschadet ihrer besonderen Nutzung gelten als Wald im Sinne des Abs. 1 auch dauernd 
unbestockte Grundflächen, insoweit sie in einem unmittelbaren räumlichen und forstbetrieblichen 
Zusammenhang mit Wald stehen und dessen Bewirtschaftung dienen (wie forstliche Bringungsanlagen, 
Holzlagerplätze, Waldschneisen). 

(4) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten 

 a) unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Grundflächen, die nicht forstlich 
genutzt werden und deren das Hiebsunreifealter übersteigender Bewuchs eine Überschirmung 
von drei Zehnteln nicht erreicht hat, 
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 b) bestockte Flächen geringeren Ausmaßes, die infolge des parkmäßigen Aufbaues ihres Bewuchses 
überwiegend anderen als Zwecken der Waldwirtschaft dienen, 

 c) forstlich nicht genutzte Strauchflächen mit Ausnahme solcher, die als Niederwald bewirtschaftet 
wurden oder für welche die Schutzwaldeigenschaft festgestellt (§ 23) oder die Bannlegung 
ausgesprochen (§ 30) wurde, 

 d) Baumreihen, soweit es sich nicht um Windschutzanlagen (§ 2 Abs. 3) handelt, 

 e) bestockte Flächen, die dem unmittelbaren Betrieb einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Eisenbahn dienen, 

 f) Grenzflächen im Sinne des § 1 Z 2 des Staatsgrenzgesetzes, BGBl. Nr. 9/1974, soweit sie auf 
Grund von Staatsverträgen, die die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze regeln, von 
Bewuchs freizuhalten sind. 

Die Bestimmungen der §§ 43 bis 46 sowie jene der §§ 83 und 84 finden Anwendung. 

(5) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten auch Flächen, die im Kurzumtrieb mit einer 
Umtriebszeit bis zu 30 Jahren genutzt werden, sowie Forstgärten, Forstsamenplantagen, 
Christbaumkulturen und Plantagen von Holzgewächsen zum Zwecke der Gewinnung von Früchten wie 
Walnuß oder Edelkastanie, soweit sie nicht auf Waldboden angelegt wurden und ihre Inhaber die 
beabsichtigte Betriebsform der Behörde binnen 10 Jahren nach Durchführung der Aufforstung oder 
Errichtung dieser Anlagen gemeldet hat. Erfolgt eine solche Meldung nicht, findet § 4 Anwendung. 

(6) Auf die im Abs. 5 erster Satz angeführten Anlagen finden die Bestimmungen der §§ 43 bis 45, 
auf Forstgärten und Forstsamenplantagen überdies jene des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes, auf 
Christbaumkulturen überdies jene der §§ 83 und 84 Anwendung. 

(7) Wald, dessen Bewuchs eine Überschirmung von weniger als drei Zehnteln aufweist, wird als 
Räumde, Waldboden ohne jeglichen Bewuchs als Kahlfläche bezeichnet. 
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